
e) Erfordert Erfordert der Grundsatz der Verhältnismäßig
keit im Falle eines aus ordnungspolitischen Gründen wie 
dem Spielerschutz und der Kriminalitätsbekämpfung 
vorgenommenen Strafbewertenverbots des Glücksspiels 
weiters, dass vom vorliegenden Gericht eine Unterschei
dung vorgenommen wird zwischen jenen Anbietern ei
nerseits, die ohne jegliche Genehmigung Glücksspiele 
anbieten, und jenen andererseits, die in anderen Mit
gliedsstaaten der EU niedergelassen und konzessioniert 
sind und unter Inanspruchnahme ihrer Dienstleistungs
freiheit tätig werden? 

f) Ist schließlich bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit 
einer mitgliedsstaatlichen Bestimmung, die das grenz
überschreitende Anbieten von Glückspieldienstleistungen 
ohne inländische Konzession oder Genehmigung unter 
Strafdrohung verbietet, zu berücksichtigen, dass es ei
nem ordnungsgemäß in einem anderen Mitgliedsstaat 
lizenzierten Anbieter von Glücksspielen aufgrund objek
tiver mittelbar diskriminierender Zugangsschranken 
nicht möglich war, eine inländische Lizenz zu erlangen 
und das Lizenzierungs- und Aufsichtsverfahren im Staat 
der Niederlassung ein dem innerstaatlichen, zumindest 
vergleichbares Schutzniveau aufweist? 

4. a) Ist Art. 49 EG dahingehend auszulegen, dass der vorü
bergehende Charakter der Dienstleistungserbringung für 
den Dienstleistenden die Möglichkeit ausschließen 
würde, sich im Aufnahmemitgliedsstaat mit einer be
stimmten Infrastruktur (wie etwa einem Server) aus
zustatten, ohne ihn als in diesem Mitgliedsstaat nieder
gelassen anzusehen? 

b) Ist Art. 49 EG weiters dahingehend auszulegen, dass ein 
an inländische Supportleister gerichtetes Verbot, einem 
Dienstleister, der seinen Sitz in einem anderen Mitglieds
staat hat, die Erbringung seiner Dienstleistung zu erleich
tern, auch dann eine Beschränkung der Dienstleistungs
freiheit dieses Dienstleistungserbringers darstellt, wenn 
die Supportleister in demselben Mitgliedsstaat wie ein 
Teil der Empfänger der Dienstleistung ansässig sind? 

Vorabentscheidungsersuchen des Oberverwaltungsgerichts 
für das Land Nordrhein-Westfalen, Münster (Deutschland) 
eingereicht am 31. August 2009 — Pietro Infusino gegen 

Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid 

(Rechtssache C-348/09) 

(2009/C 282/46) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, 
Münster 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Pietro Infusino 

Beklagte: Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid 

Vorlagefrage 

Erfasst der Begriff der zwingenden Gründe der öffentlichen Si
cherheit gemäß Art. 28 Abs. 3 der Richtlinie 2004/38/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 
über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehöri
gen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen 
und aufzuhalten ( 1 ), zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 
1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 
68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 
75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG le
diglich Gefährdungen der inneren und äußeren Sicherheit des 
Staates im Sinne des Bestands des Staates mit seinen Einrich
tungen und seinen wichtigen öffentlichen Diensten, des Über
lebens der Bevölkerung sowie der auswärtigen Beziehungen und 
des friedlichen Zusammenlebens der Völker? 

( 1 ) ABl. L 158, S. 77 

Rechtsmittel der ThyssenKrupp Nirosta AG, vormals 
ThyssenKrupp Stainless AG gegen das Urteil des Gerichts 
Erster Instanz (Fünfte Kammer) vom 1. Juli 2009 in der 
Rechtssache T-24/07, ThyssenKrupp Stainless AG gegen 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften, eingelegt 

am 2. September 2009 

(Rechtssache C-352/09 P) 

(2009/C 282/47) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführerin: ThyssenKrupp Nirosta AG, vormals Thyssen
Krupp Stainless AG (Prozessbevollmächtigte: M. Klusmann und 
S. Thomas, Rechtsanwälte) 

Andere Verfahrensbeteiligte: Kommission der Europäischen Ge
meinschaften 

Anträge der Klägerin 

1. Die Klägerin beantragt, das Urteil des Gerichts erster Instanz 
der Europäischen Gemeinschaften (Fünfte Kammer) vom 1. 
Juli 2009 in der Rechtsache T-24/07 (ThyssenKrupp Stain
less AG/Kommission) insgesamt aufzuheben; 

2. hilfsweise, den Rechtsstreit zur neuerlichen Entscheidung an 
das Gericht erster Instanz zurückzuverweisen;
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